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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 275/2014 DER KOMMISSION 

vom 7. Januar 2014 

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur 
Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der Ver
ordnungen (EG) Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 ( 1 ), ins
besondere auf Artikel 21, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1316/2013 ist die Kommission im ersten Jahr nach In
krafttreten dieser Verordnung ermächtigt, delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen die Finanzierungspriori
täten im Verkehrsbereich dargelegt sind, die für die Dauer 
des Bestehens der CEF in den Arbeitsprogrammen im 
Zusammenhang mit förderfähigen Aktionen im Sinne 
des Artikels 7 Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Daher 
muss der delegierte Rechtsakt, der die Finanzierungsprio
ritäten im Verkehrsbereich enthält, vor Verabschiedung 
der Arbeitsprogramme erlassen werden. 

(2) Gemäß Artikel 21 Absatz 3 sind bei den Finanzierungs
prioritäten im Verkehrsbereich die in Artikel 7 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 aufgeführten förder
fähigen Aktionen zu berücksichtigen, die einen Beitrag zu 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse gemäß der Ver
ordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 2 ) leisten. 

(3) Die in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1316/2013 aufgeführten förderfähigen Aktionen werden 
in den Artikeln 10 und 11 dieser Verordnung weiter 
ausgeführt, in denen auch die maximalen Fördersätze 
für diese Aktionen festgelegt sind. Es ist daher an
gebracht, sich bei der Festlegung der Finanzierungsprio
ritäten im Verkehrsbereich auf die in diesen Artikeln auf
geführten Aktionen zu stützen. 

(4) Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die in Anhang I 
Teil I der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 aufgeführt 
sind, können in die in Artikel 17 Absatz 3 dieser Ver
ordnung genannten mehrjährigen Arbeitsprogramme auf
genommen werden. Nicht in Anhang I Teil I der Ver
ordnung aufgeführte Projekte, die gemäß Artikel 7 Ab
satz 2 der Verordnung förderfähig sind, können in die 
jährlichen Arbeitsprogramme aufgenommen werden. 

(5) Da sich Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1316/2013 auf die spezifischen Ziele im Verkehrsbereich 
nach Artikel 4 Absatz 2 dieser Verordnung bezieht, ist es 
angemessen, dass sich auch diese Delegierte Verordnung 
auf diese Ziele bezieht. 

(6) Im Rahmen der jährlichen Arbeitsprogramme sollen auch 
Finanzierungsinstrumente einen EU-Beitrag erhalten; da
her sollte in den vorliegenden Rechtsakt eine entspre
chende Priorität aufgenommen werden. 

(7) Die in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) Nr. 1316/2013 genannten programmunterstützen
den Aktionen, bei denen es sich um Ausgaben der Kom
mission für technische und administrative Unterstützung 
im Rahmen der Verwaltung der Fazilität „Connecting Eu
rope“ handelt und die bis zu maximal 1 % des Gesamt
budgets unterstützt werden können, sind nicht Gegen
stand der Arbeitsprogramme. Die in Artikel 7 Absatz 2 
und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 1316/2013 genannten programmunterstützenden 
Aktionen, die einen Beitrag zu Vorhaben von gemein
samem Interesse leisten, sind jedoch Gegenstand der Ar
beitsprogramme und werden daher als Priorität auf
genommen.
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(8) Sämtliche in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Verord
nung (EU) Nr. 1316/2013 genannten Finanzmittel, ein
schließlich der vom Kohäsionsfonds übertragenen Mittel, 
werden von denselben Arbeitsprogrammen abgedeckt. 
Gemäß Artikel 11 der genannten Verordnung werden 
für die vom Kohäsionsfonds übertragenen Mittel spezi
fische Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 
veröffentlicht. 

(9) Diese Delegierte Verordnung sollte am Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft treten, damit die in Artikel 17 Absatz 3 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1316/2013 genannten Durchführungs
rechtsakte rechtzeitig erlassen werden können — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Text im Anhang dieser Verordnung wird als Teil VI des 
Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 angefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am ersten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 7. Januar 2014 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Im Anhang zur Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 wird folgender Teil VI angefügt: 

„TEIL VI 

FINANZIERUNGSPRIORITÄTEN IM VERKEHRSBEREICH FÜR DIE MEHRJÄHRIGEN UND JÄHRLICHEN 
ARBEITSPROGRAMME 

1. Finanzierungsprioritäten für mehrjährige Arbeitsprogramme 

1.1. Finanzierungsprioritäten für das Ziel der Schließung von Lücken, der Beseitigung von Engpässen, der Verbesserung 
der Interoperabilität im Schienenverkehr und insbesondere der Verbesserung der grenzüberschreitenden Abschnitte: 

i) vorermittelte Vorhaben auf den Korridoren des Kernnetzes (Schiene, Binnenschifffahrt, Straße, See- und Binnen
häfen), 

ii) vorermittelte Vorhaben auf anderen Abschnitten des Kernnetzes (Schiene, Binnenschifffahrt, Straße, See- und 
Binnenhäfen), 

iii) Interoperabilität im Schienenverkehr, 

iv) Einführung des ERTMS. 

1.2. Finanzierungsprioritäten für das Ziel der Gewährleistung langfristig nachhaltiger und effizienter Verkehrssysteme, in 
Vorbereitung der erwarteten künftigen Verkehrsströme und zur Ermöglichung der Dekarbonisierung aller Verkehrs
träger durch die Umstellung auf innovative, CO 2 -arme und energieeffiziente Verkehrstechnologien, bei gleichzeitiger 
Optimierung der Sicherheit: 

i) Einführung von neuen Technologien und Innovationen bei allen Verkehrsträgern, mit dem Schwerpunkt auf 
Dekarbonisierung, Sicherheit und innovativen Technologien zur Förderung von Nachhaltigkeit, Betrieb, Manage
ment, Zugänglichkeit, Multimodalität und Effizienz des Netzes, 

ii) sichere Infrastrukturen, einschließlich sicherer Parkplätze im Kernstraßennetz. 

1.3. Finanzierungsprioritäten für das Ziel der Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und 
der Steigerung der Interoperabilität von Verkehrsdiensten bei gleichzeitiger Gewährleistung der Zugänglichkeit der 
Verkehrsinfrastruktur: 

i) einheitlicher europäischer Luftraum — SESAR, 

ii) Binnenschifffahrtsinformationsdienste (River Information Services), 

iii) intelligente Verkehrsdienste im Straßenverkehrssektor, 

iv) Überwachungs- und Informationssysteme für den Schiffsverkehr, 

v) Meeresautobahnen, 

vi) Aktionen zur Verwirklichung von Verkehrsinfrastrukturen an Knotenpunkten des Kernnetzes, einschließlich an 
städtischen Knotenpunkten, 

vii) Verbindungen zu multimodalen Logistikplattformen und (weitere) Entwicklung solcher Plattformen. 

1.4. Programmunterstützende Aktionen 

2. Finanzierungsprioritäten für jährliche Arbeitsprogramme 

2.1. Finanzierungsprioritäten für das Ziel der Beseitigung von Engpässen, der Verbesserung der Interoperabilität im 
Schienenverkehr, der Schließung von Lücken und insbesondere der Verbesserung der grenzüberschreitenden Ab
schnitte: 

i) Schienen-, Binnenschifffahrts- und Straßenvorhaben im Kernnetz, einschließlich Verbindungen zu Binnen- und 
Seehäfen und Flughäfen sowie Entwicklung von Häfen, 

ii) Projekte im Gesamtnetz (Schiene, Binnenschifffahrt, Straße, See- und Binnenhäfen), 

iii) Projekte zur Anbindung des transeuropäischen Verkehrsnetzes an die Infrastrukturnetze der Nachbarländer, 
insbesondere im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Abschnitten (Schiene, Binnenschifffahrt, Straße, 
See- und Binnenhäfen).
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2.2. Finanzierungsprioritäten für das Ziel der Gewährleistung langfristig nachhaltiger und effizienter Verkehrssysteme, in 
Vorbereitung der erwarteten künftigen Verkehrsströme und zur Ermöglichung der Dekarbonisierung aller Verkehrs
träger durch die Umstellung auf innovative, CO 2 -arme und energieeffiziente Verkehrstechnologien bei gleichzeitiger 
Optimierung der Sicherheit: 

i) Einführung von neuen Technologien und Innovationen, die nicht unter das mehrjährige Arbeitsprogramm fallen, 

ii) Güterverkehrsdienste, 

iii) Aktionen zur Verringerung des Güterschienenverkehrslärms, auch durch Nachrüstung vorhandenen Rollmaterials. 

2.3. Finanzierungsprioritäten für das Ziel der Optimierung der Integration und Interkonnektivität der Verkehrsträger und 
der Steigerung der Interoperabilität von Verkehrsdiensten bei gleichzeitiger Gewährleistung der Zugänglichkeit der 
Verkehrsinfrastruktur: 

i) Telematikanwendungen, die nicht unter das mehrjährige Arbeitsprogramm fallen, 

ii) Aktionen zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Verkehrsinfrastrukturen für behinderte Menschen, 

iii) Aktionen zur Verwirklichung von Verkehrsinfrastrukturen an Knotenpunkten des Kernnetzes, einschließlich an 
städtischen Knotenpunkten, 

iv) Verbindungen zu multimodalen Logistikplattformen und (weitere) Entwicklung solcher Plattformen. 

2.4. CEF-Finanzierungsinstrumente 

i) Beitrag zu den in Artikel 14 und Teil III des Anhangs der CEF-Verordnung genannten Finanzierungsinstrumenten, 

ii) programmunterstützende Aktionen für innovative Finanzierungsinstrumente.“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 276/2014 DER KOMMISSION 

vom 18. März 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. März 2014 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 IL 145,0 
MA 67,0 
TN 88,3 
TR 96,5 
ZZ 99,2 

0707 00 05 EG 182,1 
MA 182,1 
TR 143,8 
ZZ 169,3 

0709 91 00 EG 45,1 
ZZ 45,1 

0709 93 10 MA 37,4 
TR 93,1 
ZZ 65,3 

0805 10 20 EG 42,7 
IL 69,4 

MA 53,7 
TN 52,4 
TR 63,7 
ZA 62,5 
ZZ 57,4 

0805 50 10 TR 69,8 
ZZ 69,8 

0808 10 80 AR 94,0 
CL 127,9 
CN 94,7 
MK 30,8 
US 184,1 
ZZ 106,3 

0808 30 90 AR 95,5 
CL 95,0 
CN 74,5 
TR 158,2 
US 211,0 
ZA 97,8 
ZZ 122,0 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN 
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT 

WURDEN 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 17. März 2014 

zur Änderung des Beschlusses 2011/130/EU der Kommission über Mindestanforderungen für die 
grenzüberschreitende Verarbeitung von Dokumenten, die gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt von zuständigen 

Behörden elektronisch signiert worden sind 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 1640) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/148/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienst
leistungen im Binnenmarkt ( 1 ), insbesondere auf Artikel 8 Ab
satz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Dienstleistungserbringer, deren Dienstleistungen in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG fallen, 
müssen die Möglichkeit haben, die zur Aufnahme oder 
Ausübung ihrer Dienstleistungstätigkeit notwendigen Ver
fahren und Formalitäten mit elektronischen Mitteln über 
die einheitlichen Ansprechpartner abzuwickeln. Innerhalb 
der durch Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2006/123/EG 
gesetzten Grenzen kann es dennoch vorkommen, dass 
von Dienstleistungserbringern zur Abwicklung solcher 
Verfahren und Formalitäten Originaldokumente, beglau
bigte Kopien oder beglaubigte Übersetzungen verlangt 
werden. In solchen Fällen müssen die Dienstleistungs
erbringer möglicherweise Dokumente einreichen, die 
von den zuständigen Behörden elektronisch signiert wor
den sind. 

(2) Die grenzübergreifende Verwendung elektronischer Sig
naturen, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen, 
wird durch die Entscheidung 2009/767/EG der Kommis
sion vom 16. Oktober 2009 über Maßnahmen zur Er
leichterung der Nutzung elektronischer Verfahren über 
„einheitliche Ansprechpartner“ gemäß der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes über Dienstleistungen im Binnenmarkt ( 2 ) geregelt; die 
Mitgliedstaaten werden darin u. a. verpflichtet, Risiko
abschätzungen durchzuführen, bevor sie von Dienstleis
tungserbringern diese elektronischen Signaturen verlan
gen, und es werden Regeln aufgestellt, nach denen die 

Mitgliedstaaten fortgeschrittene elektronische Signaturen, 
die auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und mit 
oder ohne sichere Signaturerstellungseinheit erstellt wur
den, anerkennen. Die Entscheidung 2009/767/EG regelt 
jedoch keine Formate für elektronische Signaturen in den 
von zuständigen Behörden ausgestellten Dokumenten, die 
von Dienstleistungserbringern zur Abwicklung solcher 
Verfahren und Formalitäten einzureichen sind. 

(3) Die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten verwen
den gegenwärtig unterschiedliche Formate fortgeschritte
ner elektronischer Signaturen, um ihre Dokumente elek
tronisch zu signieren, so dass der empfangende Mitglied
staat, der diese Dokumente verarbeiten muss, wegen der 
Vielfalt der verwendeten Signaturformate möglicherweise 
vor technische Probleme gestellt wird. Damit Dienstleis
tungserbringer ihre Verfahren und Formalitäten grenz
übergreifend elektronisch abwickeln können, muss ge
währleistet sein, dass die Mitgliedstaaten zumindest meh
rere Formate fortgeschrittener elektronischer Signaturen 
technisch unterstützen, wenn sie Dokumente erhalten, 
die von zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten 
elektronisch signiert worden sind. Die Festlegung mehre
rer Formate fortgeschrittener elektronischer Signaturen, 
die der empfangende Mitgliedstaat technisch unterstützen 
muss, würde eine stärkere Automatisierung erlauben und 
die grenzübergreifende Interoperabilität elektronischer 
Verfahren verbessern. 

(4) Der Beschluss umfasste ursprünglich lediglich das grund
legende vom ETSI genormte Format fortgeschrittener E- 
Signaturen. Nunmehr sollten auch komplexere, die lang
fristige Speicherung der Validierungsinformationen der E- 
Signaturen erleichternde vom ETSI genormte Formate 
hinzugefügt werden. 

(5) Das ETSI hat neue technische Spezifikationen für Basis
profile fortgeschrittener E-Signaturen veröffentlicht, mit 
denen eine Begrenzung der Wahlmöglichkeiten zwischen 
den einschlägigen Normen und damit eine erhöhte 
grenzübergreifende Interoperabilität erreicht werden soll. 
Diese Profile umfassen sämtliche Konformitätsstufen, 
vom Basisprofil bis zum komplexen Profil.
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(6) Mitgliedstaaten, deren zuständige Behörden andere als die 
gewöhnlich unterstützten Formate elektronischer Signatu
ren verwenden, haben möglicherweise Validierungsmittel 
vorgesehen, die auch grenzüberschreitend eine Überprü
fung ihrer elektronischen Signaturen erlauben. Damit in 
diesem Fall der empfangende Mitgliedstaat auf diese Va
lidierungswerkzeuge zurückgreifen kann, müssen Infor
mationen über diese Werkzeuge in leicht zugänglicher 
Weise bereitgestellt werden, sofern die notwendigen In
formationen nicht direkt in den elektronischen Doku
menten, in den elektronischen Signaturen oder in den 
Trägern der elektronischen Dokumente selbst enthalten 
sind. 

(7) Dieser Beschluss lässt die Bestimmungen der Mitgliedstaa
ten in Bezug darauf, was ein Original, eine beglaubigte 
Kopie oder eine beglaubigte Übersetzung ist, unberührt. 
Sein Ziel beschränkt sich auf die Erleichterung der Über
prüfung der elektronischen Signaturen, die in den Origi
nalen, beglaubigten Kopien oder beglaubigten Überset
zungen verwendet werden, welche gegebenenfalls von 
Dienstleistungserbringern über die einheitlichen An
sprechpartner einzureichen sind. 

(8) Damit die Mitgliedstaaten die notwendigen technischen 
Werkzeuge einrichten können, sollte dieser Beschluss ab 
dem 1. Dezember 2014 gelten. 

(9) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des für die Dienstleistungs
richtlinie eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung des Beschlusses 2011/130/EU der Kommission ( 1 ) 

Der Beschluss 2011/130/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten schaffen die notwendigen tech
nischen Mittel, die es ihnen erlauben, elektronisch signierte 
Dokumente zu verarbeiten, die von Dienstleistungserbringern 
im Rahmen der Abwicklung der Verfahren und Formalitäten 
über die einheitlichen Ansprechpartner gemäß Artikel 8 der 
Richtlinie 2006/123/EG eingereicht werden und die von zu
ständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten entsprechend 
den im Anhang aufgelisteten technischen Spezifikationen 
mit einer fortgeschrittenen elektronischen XML-, CMS- oder 
PDF-Signatur einer beliebigen Konformitätsstufe beziehungs
weise mit einer dazugehörigen Containerdatei im Basisprofil 
signiert worden sind.“ 

2. Der Anhang wird durch den Anhang dieses Beschlusses er
setzt. 

Artikel 2 

Geltung 

Dieser Beschluss gilt ab dem 1. Dezember 2014. 

Artikel 3 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 17. März 2014 

Für die Kommission 

Michel BARNIER 
Mitglied der Kommission
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( 1 ) ABl. L 53 vom 26.2.2011, S. 66.



ANHANG 

„ANHANG 

LISTE DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN FÜR FORTGESCHRITTENE ELEKTRONISCHE SIGNATUREN 
IM XML-, CMS- ODER PDF-FORMAT UND DIE DAZUGEHÖRIGEN CONTAINERDATEIEN 

Die in Artikel 1 Absatz 1 des Beschlusses genannten fortgeschrittenen elektronischen Signaturen müssen den technischen 
Spezifikationen des ETSI für eines der folgenden Profile genügen: 

XAdES Baseline Profile ETSI TS 103171 v.2.1.1 ( 1 ) 

CAdES Baseline Profile ETSI TS 103173 v.2.2.1 ( 2 ) 

PAdES Baseline Profile ETSI TS 103172 v.2.2.2 ( 3 ) 

( 1 ) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf 
( 2 ) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf 
( 3 ) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf 

Die in Artikel 1 Absatz 1 des Beschlusses genannten Containerdateien müssen den folgenden technischen Spezifikationen 
des ETSI genügen: 

Associated Signature Container Baseline Profile ETSI TS 103174 v.2.2.1 ( 4 ) 

( 4 ) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf“
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Regelung Nr. 17 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) — 
Einheitliche Bestimmungen für die Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der Sitze, ihrer Verankerungen 

und Kopfstützen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 230 vom 31. August 2010) 

Auf Seite 91, Absatz 6.2.1: 

anstatt: „Auf den oberen Teil der Rückenlehne ist über ein Teil, der den Rücken der Prüfpuppe darstellt, eine 
nach hinten gerichtete Längskraft aufzubringen, die ein Moment von 53 Nm um den R-Punkt ergibt, wie 
in Anhang 3 dargestellt.“ 

muss es heißen: „Auf den oberen Teil der Rückenlehne ist über ein Teil, das den Rücken der Prüfpuppe darstellt, eine 
nach hinten gerichtete Längskraft aufzubringen, die ein Moment von 53 daNm um den R-Punkt ergibt, 
wie in Anhang 3 dargestellt.“; 

auf Seite 92, Absatz 6.4.3.2: 

anstatt: „Die verschobene Bezugslinie wird bestimmt, indem auf das Teil, das den Rücken der Prüfpuppe nach 
Anhang 3 darstellt, eine Anfangskraft aufgebracht wird, die ein nach hinten wirkendes Moment von 
37,3 Nm um den R-Punkt erzeugt.“ 

muss es heißen: „Die verschobene Bezugslinie wird bestimmt, indem auf das Teil, das den Rücken der Prüfpuppe nach 
Anhang 3 darstellt, eine Anfangskraft aufgebracht wird, die ein nach hinten wirkendes Moment von 
37,3 daNm um den R-Punkt erzeugt.“; 

auf Seite 92, Absatz 6.4.3.3: 

anstatt: „Mit einem kugelförmigen Prüfkopf von 165 mm Durchmesser wird eine Anfangskraft, die ein Moment 
von 37,3 Nm um den R-Punkt erzeugt, senkrecht zur verschobenen Bezugslinie im Abstand von 65 mm 
unter der Oberseite der Kopfstütze aufgebracht, wobei die Bezugslinie in ihrer verschobenen Position 
nach 6.4.3.2 zu halten ist.“ 

muss es heißen: „Mit einem kugelförmigen Prüfkopf von 165 mm Durchmesser wird eine Anfangskraft, die ein Moment 
von 37,3 daNm um den R-Punkt erzeugt, senkrecht zur verschobenen Bezugslinie im Abstand von 65 
mm unter der Oberseite der Kopfstütze aufgebracht, wobei die Bezugslinie in ihrer verschobenen 
Position nach 6.4.3.2 zu halten ist.“; 

auf Seite 92, Absatz 6.4.3.3.2: 

anstatt: „In den in 5.9 und 5.10 beschriebenen Fällen muss die Prüfung durch das Aufbringen einer Kraft auf 
jeden Zwischenraum unter Verwendung einer Kugel mit einem Durchmesser von 165 mm wiederholt 
werden, 

wobei diese Kraft durch den Schwerpunkt des kleinsten Zwischenraums entlang den Querebenen parallel 
zur Bezugslinie verläuft und 

ein Moment von 37,3 Nm um den R-Punkt erzeugt.“ 

muss es heißen: „In den in 5.9 und 5.10 beschriebenen Fällen muss die Prüfung durch das Aufbringen einer Kraft auf 
jeden Zwischenraum unter Verwendung einer Kugel mit einem Durchmesser von 165 mm wiederholt 
werden, 

wobei diese Kraft durch den Schwerpunkt des kleinsten Zwischenraums entlang den Querebenen parallel 
zur Bezugslinie verläuft und 

ein Moment von 37,3 daNm um den R-Punkt erzeugt.“; 

auf Seite 93, Absatz 6.4.3.6: 

anstatt: „Zur Prüfung der Wirksamkeit der Kopfstütze ist die Anfangskraft nach 6.4.3.3 und 6.4.3.3.2 auf 89 
Nm zu erhöhen, falls der Sitz oder die Rückenlehne nicht vorher versagen.“ 

muss es heißen: „Zur Prüfung der Wirksamkeit der Kopfstütze ist die Anfangskraft nach 6.4.3.3 und 6.4.3.3.2 auf 89 
daNm zu erhöhen, falls der Sitz oder die Rückenlehne nicht vorher versagen.“
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